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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Umbenennung eines Teils der Tenktererstraße in Köln-Deutz 

Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
 
 
Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt, die Platzfläche im Bereich des Wendehammers der 
Tenktererstraße vor der ehemaligen Kirche St. Heinrich umzubenennen in 
 
 

An St. Heinrich. 
 
 
Die Umbenennung tritt mit der Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft. 
 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)  



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
 

Die Kirche St. Heinrich wurde 2010 entweiht und durch die Köln-Ring GmbH für verschiedene Ange-
bote an psychisch kranke Menschen umgenutzt und umgebaut. Um an die ehemalige Nutzung und 
den Namen der Kirche zu erinnern, soll der vorgelagerte Platz benannt werden. Da hier inzwischen 
jedoch insgesamt 12 Personen mit ihrer Wohnadresse gemeldet sind, für die diese Maßnahme die 
Änderung ihrer Anschrift bedeutet, handelt es sich de facto um eine Umbenennung. Bei Umbenen-
nungen ist nach den Richtlinien des Rates für die Neu- und Umbenennung von Straßen und Plätzen 
eine Anwohnerbefragung durchzuführen. Die Bewohner haben sich alle mit der Umbenennung ein-
verstanden erklärt. Bedenken dagegen bestehen keine. 

Da auf Wunsch der Bezirksvertretung bereits die Einweihung des Straßennamenschildes stattgefun-
den hat, soll die Umbenennung entgegen den Richtlinien des Rates für die Neu- und Umbenennung 
von Straßen und Plätzen bereits mit der Bekanntgabe im Amtsblatt in Kraft treten. 

 

Anlage = Plan 
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